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Amtsblatt zur »aibacher Heituna Nr. 11».
Montag deil 2«. Mai 1873.

^Hlulldluachullg.
îach einer Mittheilung der l . l . Statthat-!

terei von Trieft vom 10. d. M . , Z. ü4l)3, ge-
schehen gcgcn die Bestiminungen^, deS Rinderpest-
^setzesSchlachtochjenemtriebe aus dem Landwege über
^ejsana nach Trieft.

Da die Statthalterci diesen Unfug, solange
älram zu de» verseuchten Ländern gehört, nicht zu-
ljrbeu tann, so ergeht hleinil an alle Aiehbesitzer!
und alle Viehhändler die ernste Mahnung, leinen
^ieheintrieb auf diesem Wege nach Trieft zu ver- ^
!uch<m, da jeder dergleiche ^ornviehtrieb unnach' '
>ul)lllch consiscicrt und als verjallen erllärl wird.

Dies wird zur genauen Darnachachtung hie-
>U zur allgemeinen HienntniS gebracht.

^aivach, am 111. M a i 1873.

^on der k. k. jaudeoregierung für K r a i n .

^26—- j ) ^ r . 3i^17.

Erkenntnis.
I m Xiamen Seiner ^l'ajestäl dcö Baisers

^"t das l . l.LandeSgencht alö Preßgencht in Laidach
""! Alitrag dcr l . t. Staatsanwaltschaft zu Recht

^)er Inhal t des in der dummer 112 vom
^ . lUiai 1873 der in Valbach in slovenischcr
Sprache erscheinenden politischen Zeitschrift „Klo-
^lidki ^ r o a ^ aus der ersten und zweiten Sctte
^dgcdrucllen, uiit „Nuim^tH jiiullm. 1^ üderschrre-!
bcuen, mit „^mlno" deglnuenden und mit „ ( l i l i ^ "
ödenden ^uMelonartllelv begründet den That.^
bestand des Bergchcns gegen tue öffentliche Ruhe
wd Ordnung nach tz . '^o St . G . ; und es wird

l̂her gemäß dem tz tt des Gesetzes vom 17. De
itmbcr 1«^^ , Nr. 7 R. 0>. B., dle von der>
^ t. Staatsanwaltschaft im Einverständnisse mtt
kUl l . t. Landcspräsidium als SlcherheitSbchörde
^rfil^tc Bejchlagnayme dcr ^iuilimcr I i ^ i vom
^« Ma l 1tj?Z dcr besagten Zeuschrqt auf Grund
^s^rt i tcls V dcSGesetzes vom ib.Oltoder 1808,
^ H. B. Nr. 14!s, dann dcr ^ 66 und 67
^Pretzgesetzes vom 17.Dezember 1 « v 2 , R . G . B .
^- 0, vejtätlget und zugleich die Wetterverbrettung
^ r Kiummcr der gedachten Zeitschrift verboten

^ l e auch die Zerstörung des versiegelten Satzes
^ beanstandeten Fcuilletonartikels und die Ber-
^^Nlig der mlt Beschlag belegten Exemplare der

^ " Zentr is t angeordnet.

^aibach, am N). M a i 1«76.

i^. k. A'andeogcrichl alo Preßgericht. ^

(224—3) Nr. 684. ,

BezirtsgcrichtsMuzllstcllstclle.,
Bei deui l . t. Bezirlsgerichte in ^öllcrmarkt

ist eine Kanzlistenstellc init den systemmäszigen Be-
zügen in Erledigung gekommen.

Die Bewerber für diese Stelle, für welche außer
dcr deutschen auch die Kenntnis der slovenischen
Sprache erforderlich ist, haben ihre Gesuche im
vorgeschriebenen Wege längstens

viS 20. J u n i l. I .
diesem Präsidium zukommen zu lassen.

Htlagensurt, am 1?. Mai 1873.

Vom Plusidium dco k. k. Landcsgerichles.

(232—2) Nr. 671.

Dlurnlstenstellc.
Bei diesem KreiSgcrichte wird ein Diurnist

mit emem Taggclde von einem Gulden sogleich
ausgenommen.

Die Bewerber haben längstens

b i s 3 0 . M a i l. I .
ihre die bisherige Dienstleistung nachweisenden
Documente anher vorzulegen.

Rudolföwcrth, am 2 1 . Ma i 1873.

S . k. zäreisgellchls-jßlajidium

(22?'—3) Nr. 28.

Tagschreiber.
Zur Ordnung dcr älteren Registratursatten

wnd cul ^agschrciber gegen ein Taggeld von 80 kr.
auf dle Dauer von zwei Monaten ausgenommen.

Dle Gesuche smd
bis 1. J u n i d. I .

zu überreichen.
K. k. DeHirksgericht Vroftla^chi.;,

am 17. Mai 1V73.

(231—2) Nr. 3841.

Rinderpest erlösche».
I m Slnne des ̂  30 dcö Gesetzes vo»n 2^lcn

Juni 1868 wird hiemit die innerhalb dlefer Be^
zirtshauptmannschaft, und zwar in den Ortschaften
Javorovic und S t . Lorenz aufgebrochene Rinderpest
im ganzen Bereiche dieses BerwaltungSgcbictcS
ämtlich als erloschen erklärt. Es werden demnach
die den hlcrorligcn Htundmachungcn vom 10. April
1873, Z. 2816, und vom 26. April l . I . , Z.308V,
angeordneten Äiahrcgcln mit nachstehenden Be
schränlungen außer Wirlsamlcit gesetzt:

1. Der Gcrichtsbezirl Landstraß, bestehend
aus den Gemeinden St . Barthelmä, Landstraß, H« l .
Htreuz und Großoolina, wird ob der in ötroatlen
herrschenden Rinderpest als Seuchengrenzbezirl be-
lassen, und es bleiben in demselben d« Bestuw
nlungen deS § 27 deS Gesetzes vom 28. Jun i
1868 in Wirksamkeit.

2. Ob der m Kroatien und im Gerichts-
bezirke Srtttch herrschenden VUnderpest bleibt auch
in den übrigen drei zu dieser Bezirlshauptmann
schast gehörigen Gerichtsbezirlen, daS ist in den
Gerlchtsbczirken Gurlfeld, !>)iassenfuß und Ratschach
die Abhaltung von Aiclnuärktcn bis auf weiteres
ilntersagt.

K. k. De)irksl)auptmannschasl Vurkseld,
am 20. Mai 1873.

Der l. l. V l z l l l o h l l u p l m n n n :
<5hvr«nsky.

(230—2s sir. 2363.

Nillderpest erloschen.
I n der Ortschaft Gmajna wird die Rinder-

pest memil als erloschen erklärt.
H. k. z5e)irkshauplmannschasl f i l tn i ,

am 20. Mai 1873.
Der l. l. Bezir lshl luplm ann :

Ochbn»etter.

(188—^)

Kundmachung.
Beim t. l . Staats Hengstendepot zu Graz

findet die Sicherstcllung des Brotbedarfes für d«
nächste Beschälperiode, d. i. aus die Zeit vom Nen
März bis Ende J u n i 1874 für die nachbenannten
Beschalstationen von Kram statt.
Veschalslation und Anzahl der ficherzufieUel»«

den Brvtpvrtivnen:
Fkroisenbach . . 244 Oberlaibach . . 244
Untclbrcsowiz . 366 Reifniz . . . 244
Stauden . . 122 Gottschee . . 244
AdelSbcrg . . 244 Swur . . . 244

Diejenigen Herren GewerbSmänner, welche
sich an dcr oben erwähnten Lieferung betheiligen
wollen, haben ihre mit einer 50 Kreuzer Stew'
pclmarle versehenen Offerte

l ängs tens b i ö Ende J u n i 1 8 7 3

an daS obgenannte Depot einzusenden.
Die Bedingungen bezüglich des Gewichtes und

der Qualität deS zu liefernden Brotes können beim
Posten zu Sello bei ^aibach eingesehen werden.


